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Musterbeschluss des Kirchgemeinderates über die Gehälter der Katechetinnen und Katecheten 
(7 Varianten) 


[bookmark: a_modèle]1. Variante A: Pauschale für Unterricht und Vorbereitung, genaue Abrechnung für die übrigen Tätigkeiten, automatische Gewährung von Gehaltsstufen 
1.	Arbeitszeit 
Die Jahresarbeitszeit der Katechetinnen und Katecheten beträgt 1900 Stunden für eine Vollzeitstelle. 

Eine Lektion pro Woche entspricht 1,5 Stunden. Eine Besuchseinheit im Kindergarten entspricht 4,5 Stunden. 

Diese Zeit umfasst pauschal den eigentlichen Unterricht, die Anwesenheit vor und nach diesem und die Vorbereitung. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. 

Die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages und die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte sind Teil der Arbeitszeit. Sie werden für die Berechnung der Arbeitszeit gemäss folgender Formel berücksichtigt: zurückzulegende km / 60 km/h. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. Die Fahrten zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort sind nicht Teil der Arbeitszeit. 

Für die anderen von den Katechetinnen und Katecheten wahrgenommenen Tätigkeiten werden die tatsächlich gearbeiteten Stunden berücksichtigt. 
2.	Gehalt 
Das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten entspricht dem Gehalt (inkl. 13. Monatsgehalt) 

-	der Klasse 14 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Primarschule unterrichtenden nicht ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, 
-	der Klasse 16 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Primarschule und im Kindergarten unterrichtenden ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, sowie für die in der Orientierungsschule unterrichtenden nicht ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, 
-	der Klasse 18 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Orientierungsschule unterrichtenden ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten. 

Für jedes Unterrichtsjahr wird eine Gehaltsstufe gewährt. 

Variante: Die für diesen Beschluss massgebende Gehaltsskala des Kantons Freiburg ist diejenige, welche für das Jahr 202X gültig ist. Der Kirchgemeinderat entscheidet jedes Jahr, ob eine allgemeine Gehaltserhöhung gewährt wird. 
3.	Berücksichtigung früherer Tätigkeiten bei der Gehaltsfestsetzung 
Jahre an in einer öffentlichen obligatorischen Schule oder einer öffentlichen Schule der Sekundarstufe 2 erteiltem Religionsunterricht oder allgemeinem Unterricht werden bei der Festsetzung des Gehaltes, sofern der Beschäftigungsgrad mindestens 10 % betrug, durch die Gewährung von einer Gehaltsstufe je Unterrichtsjahr berücksichtigt, sofern die Person über die für die fragliche Stelle verlangte Ausbildung verfügte. 

Verfügte die Person nicht über die verlangte Ausbildung, werden die Unterrichtsjahre nicht berücksichtigt. Wenn jedoch eine Katechetin oder ein Katechet nach Absolvierung der verlangten Ausbildung neu als Katechetin oder Katechet mit der geforderten Ausbildung eingestuft wird, wird ihr oder ihm die Anzahl Gehaltsstufen gewährt, welche notwendig sind, damit sie oder er dasselbe Gehalt wie vor der Neueinstufung hat, sowie eine weitere Gehaltsstufe. 
4.	Gehaltszahlung 
Das Jahresgehalt wird am Anfang des Schuljahres auf Grundlage der der Katechetin oder dem Katecheten zugewiesenen Lektionen und weiteren Aufgaben berechnet und in 12 Raten ausbezahlt. Bei einer Änderung der zugewiesenen Lektionen oder weiteren Aufgaben wird es angepasst. Vorübergehende Änderungen werden in dem Monat berücksichtigt, in dem sie vorfallen. Für die Aufgaben, bei denen die effektive Arbeitszeit zu berücksichtigen ist, wird das Gehalt aufgrund einer am Beginn des Schuljahres vorzunehmenden Schätzung der mutmasslichen Arbeitszeit berechnet und monatlich nachträglich aufgrund des effektiven Aufwandes an Arbeitszeit durch Zu- und Abschläge angepasst. 
5.	Auslagenersatz 
Die tatsächlichen, durch die Aufgabenerfüllung verursachten Auslagen werden den Katechetinnen und Katecheten gegen Vorlage von Belegen erstattet. 

Transportkosten werden ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten und des benutzten Verkehrsmittels zu 0.74 Fr./km erstattet. Parkkosten werden zusätzlich erstattet. 

Ziff. 6 und 7 bleiben vorbehalten. 
6.	Pauschale für Fotokopien 
Anstelle der Möglichkeit, Fotokopien im Kirchgemeindehaus zu machen, kann die Katechetin oder der Katechet eine pauschale Entschädigung wählen. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Klassenzuteilung unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Pro Schüler/in und Lektion pro Woche wird eine Fotokopie und je Besuchseinheit im Kindergarten werden 10 Fotokopien pauschal zu 0.10 Fr./Fotokopie entschädigt. Die tatsächlichen Fotokopien werden nicht berücksichtigt. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Die Wahl kann für jedes Schuljahr vor dessen Begin getroffen werden. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
7.	Pauschale für Fahrten 
Für die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages, zum ersten Arbeitsort und vom letzten dauerhaften Arbeitsort zum Wohnort sowie für die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte wird eine pauschale Entschädigung ausgerichtet. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Die zwischen den zugewiesenen Arbeitsorten zurückzulegenden km werden zu 0.74 Fr./km entschädigt. Für Kindertransporte beträgt der Tarif 1.11 Fr./km. Für die Fahrten zum ersten Arbeitsort und zum Wohnort wird die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem ersten Arbeitsort und zwischen dem Wohnort und dem letzten Arbeitsort berücksichtigt. Dabei wird jeweils die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem Kirchgemeindehaus abgezogen. Ist das Resultat 0 km oder negativ, wird für diese Fahrten keine Entschädigung gewährt. Diese km werden gegebenenfalls zu 0.74 Fr./km entschädigt. Die Parkkosten werden nach der folgenden Formel entschädigt: Parkkosten der ersten ganzen Schulwoche x 38. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
8.	Schlussabstimmungen 
Dieser Beschluss wurde vom Kirchgemeinderat am … genehmigt und tritt am … in Kraft. Durch ihn werden alle anderen Bestimmungen betreffend das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten aufgehoben mit Ausnahme von Ziff. 15 des Reglements über die Anstellungsbedingungen der Katechetinnen und Katecheten und derjenigen, welche in den Verträgen und Pflichtenheften enthalten sind, soweit sie dem vorliegenden Beschluss entsprechen. 
[bookmark: a_suite_du_travail]2. Variante B: Pauschale für Unterricht und Vorbereitung, genaue Abrechnung für die übrigen Tätigkeiten, Gehaltsstufen nach Entscheid des Kirchgemeinderates 
1.	Arbeitszeit 
Die Jahresarbeitszeit der Katechetinnen und Katecheten beträgt 1900 Stunden für eine Vollzeitstelle. 

Eine Lektion pro Woche entspricht 1,5 Stunden. Eine Besuchseinheit im Kindergarten entspricht 4,5 Stunden. 

Diese Zeit umfasst pauschal den eigentlichen Unterricht, die Anwesenheit vor und nach diesem und die Vorbereitung. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. 

Die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages und die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte sind Teil der Arbeitszeit. Sie werden für die Berechnung der Arbeitszeit gemäss folgender Formel berücksichtigt: zurückzulegende km / 60 km/h. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. Die Fahrten zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort sind nicht Teil der Arbeitszeit. 

Für die anderen von den Katechetinnen und Katecheten wahrgenommenen Tätigkeiten werden die tatsächlich gearbeiteten Stunden berücksichtigt. 
2.	Gehalt 
Das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten entspricht dem Gehalt (inkl. 13. Monatsgehalt) 

-	der Klasse 14 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Primarschule unterrichtenden nicht ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, 
-	der Klasse 16 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Primarschule und im Kindergarten unterrichtenden ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, sowie für die in der Orientierungsschule unterrichtenden nicht ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, 
-	der Klasse 18 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Orientierungsschule unterrichtenden ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten. 

Der Kirchgemeinderat entscheidet jedes Jahr über die Anzahl der Gehaltsstufen, welche gewährt wird. 

Variante: Die für diesen Beschluss massgebende Gehaltsskala des Kantons Freiburg ist diejenige, welche für das Jahr 202X gültig ist. Der Kirchgemeinderat entscheidet jedes Jahr, ob eine allgemeine Gehaltserhöhung gewährt wird. 
3.	Berücksichtigung früherer Tätigkeiten bei der Gehaltsfestsetzung 
Jahre an in einer öffentlichen obligatorischen Schule oder einer öffentlichen Schule der Sekundarstufe 2 erteiltem Religionsunterricht oder allgemeinem Unterricht werden bei der Festsetzung des Gehaltes, sofern der Beschäftigungsgrad mindestens 10 % betrug, durch die Gewährung von einer Gehaltsstufe je Unterrichtsjahr berücksichtigt, sofern die Person über die für die fragliche Stelle verlangte Ausbildung verfügte. Das Gehalt darf aber nicht höher sein als dasjenige von Personen mit derselben Anzahl Unterrichtsjahren, welche diese ausschliesslich im Dienste der Kirchgemeinde absolviert haben. 

Verfügte die Person nicht über die verlangte Ausbildung, werden die Unterrichtsjahre nicht berücksichtigt. Wenn jedoch eine Katechetin oder ein Katechet nach Absolvierung der verlangten Ausbildung neu als Katechetin oder Katechet mit der geforderten Ausbildung eingestuft wird, wird ihr oder ihm die Anzahl Gehaltsstufen gewährt, welche notwendig sind, damit sie oder er dasselbe Gehalt wie vor der Neueinstufung hat, sowie eine weitere Gehaltsstufe. 
4.	Gehaltszahlung 
Das Jahresgehalt wird am Anfang des Schuljahres auf Grundlage der der Katechetin oder dem Katecheten zugewiesenen Lektionen und weiteren Aufgaben berechnet und in 12 Raten ausbezahlt. Bei einer Änderung der zugewiesenen Lektionen oder weiteren Aufgaben wird es angepasst. Vorübergehende Änderungen werden in dem Monat berücksichtigt, in dem sie vorfallen. Für die Aufgaben, bei denen die effektive Arbeitszeit zu berücksichtigen ist, wird das Gehalt aufgrund einer am Beginn des Schuljahres vorzunehmenden Schätzung der mutmasslichen Arbeitszeit berechnet und monatlich nachträglich aufgrund des effektiven Aufwandes an Arbeitszeit durch Zu- und Abschläge angepasst. 
5.	Auslagenersatz 
Die tatsächlichen, durch die Aufgabenerfüllung verursachten Auslagen werden den Katechetinnen und Katecheten gegen Vorlage von Belegen erstattet. 

Transportkosten werden ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten und des benutzten Verkehrsmittels zu 0.74 Fr./km erstattet. Parkkosten werden zusätzlich erstattet. 

Ziff. 6 und 7 bleiben vorbehalten. 
6.	Pauschale für Fotokopien 
Anstelle der Möglichkeit, Fotokopien im Kirchgemeindehaus zu machen, kann die Katechetin oder der Katechet eine pauschale Entschädigung wählen. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Klassenzuteilung unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Pro Schüler/in und Lektion pro Woche wird eine Fotokopie und je Besuchseinheit im Kindergarten werden 10 Fotokopien pauschal zu 0.10 Fr./Fotokopie entschädigt. Die tatsächlichen Fotokopien werden nicht berücksichtigt. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Die Wahl kann für jedes Schuljahr vor dessen Begin getroffen werden. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
7.	Pauschale für Fahrten 
Für die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages, zum ersten Arbeitsort und vom letzten dauerhaften Arbeitsort zum Wohnort sowie für die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte wird eine pauschale Entschädigung ausgerichtet. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Die zwischen den zugewiesenen Arbeitsorten zurückzulegenden km werden zu 0.74 Fr./km entschädigt. Für Kindertransporte beträgt der Tarif 1.11 Fr./km. Für die Fahrten zum ersten Arbeitsort und zum Wohnort wird die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem ersten Arbeitsort und zwischen dem Wohnort und dem letzten Arbeitsort berücksichtigt. Dabei wird jeweils die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem Kirchgemeindehaus abgezogen. Ist das Resultat 0 km oder negativ, wird für diese Fahrten keine Entschädigung gewährt. Diese km werden gegebenenfalls zu 0.74 Fr./km entschädigt. Die Parkkosten werden nach der folgenden Formel entschädigt: Parkkosten der ersten ganzen Schulwoche x 38. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
8.	Schlussabstimmungen 
Dieser Beschluss wurde vom Kirchgemeinderat am … genehmigt und tritt am … in Kraft. Durch ihn werden alle anderen Bestimmungen betreffend das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten aufgehoben mit Ausnahme von Ziff. 15 des Reglements über die Anstellungsbedingungen der Katechetinnen und Katecheten und derjenigen, welche in den Verträgen und Pflichtenheften enthalten sind, soweit sie dem vorliegenden Beschluss entsprechen. 



3. Variante C: Pauschale für den Unterricht und planbare Tätigkeiten, genaue Abrechnung für die übrigen Tätigkeiten 
1.	Arbeitszeit 
Die Jahresarbeitszeit der Katechetinnen und Katecheten beträgt 1900 Stunden für eine Vollzeitstelle. 

Eine Lektion pro Woche entspricht 1,5 Stunden. Eine Besuchseinheit im Kindergarten entspricht 4,5 Stunden. 

Diese Zeit umfasst pauschal den eigentlichen Unterricht, die Anwesenheit vor und nach diesem und die Vorbereitung. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. 

Für die anderen von den Katechetinnen und Katecheten wahrgenommenen und zu diesem Zeitpunkt vorhersehbaren Tätigkeiten legt der Kirchgemeinderat vor dem Beginn eines jeden Schuljahres für jede Katechetin und jeden Katecheten entsprechend der ihr oder ihm zugewiesenen Aufgaben und deren mutmasslicher Dauer die Anzahl der berücksichtigten Stunden fest. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. 

Die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages und die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte sind Teil der Arbeitszeit. Sie werden für die Berechnung der Arbeitszeit gemäss folgender Formel berücksichtigt: pro Woche zurückzulegende km / 60 km/h x 38 Wochen. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. Die Fahrten zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort sind nicht Teil der Arbeitszeit. Die zu berücksichtigenden Stunden werden vor dem Beginn eines jeden Schuljahres berechnet und bleiben ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Für die anderen von den Katechetinnen und Katecheten wahrgenommenen Tätigkeiten werden die tatsächlich gearbeiteten Stunden berücksichtigt. 

Für die übrigen Teile des Beschlusses kann wahlweise die Variante A oder die Variante B verwendet werden. 



4. Variante D: Vollständige Pauschale, automatische Gewährung von Gehaltsstufen 
1.	Arbeitszeit 
Für eine Vollzeitstelle beträgt die Jahresarbeitszeit der Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Primarschule und Kindergarten 28 Unterrichtseinheiten und auf der Stufe Orientierungsschule 26 Unterrichtseinheiten. 

Eine Unterrichtseinheit entspricht einer Wochenlektion während des Schuljahres (38 Unterrichtswochen). Sie umfasst pauschal den eigentlichen Unterricht, die Anwesenheit vor und nach diesem, die Vorbereitung, die Begleitung der Schülerinnen und Schüler, das Schulleben, die Weiterbildung und alle anderen mit dem Religionsunterricht verbundenen Tätigkeiten (z.B. gemeinsame Teilnahme an Gottesdiensten mit den Schülerinnen und Schülern). Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. 

Eine Besuchseinheit im Kindergarten entspricht 3 Wochenlektionen. 

Die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages und die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte sind Teil der Arbeitszeit. Sie werden für die Berechnung der Arbeitszeit gemäss folgender Formel berücksichtigt: pro Woche zurückzulegende km / 60 km/h x 0,5 = zu berücksichtigende Unterrichtseinheiten. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. Die Fahrten zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort sind nicht Teil der Arbeitszeit. Die zu berücksichtigenden Unterrichtseinheiten werden vor dem Beginn eines jeden Schuljahres berechnet und bleiben ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 
2.	Entlastungseinheiten 
Die Kirchgemeinde gewährt Entlastungslektionen im Umfang von 
-	1 Unterrichtseinheit für Katechetinnen und Katecheten, welche 1 bis 4 Lektionen pro Woche unterrichten, 
-	½ Unterrichtseinheit für Katechetinnen und Katecheten, welche 5 bis 9 Lektionen pro Woche unterrichten. 
Ab 10 Lektionen pro Woche wird keine Entlastung mehr gewährt. 
3.	Gehalt 
Das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten entspricht dem Gehalt (inkl. 13. Monatsgehalt) 

-	der Klasse 14 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Primarschule unterrichtenden nicht ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, 
-	der Klasse 16 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Primarschule und im Kindergarten unterrichtenden ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, sowie für die in der Orientierungsschule unterrichtenden nicht ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, 
-	der Klasse 18 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Orientierungsschule unterrichtenden ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten. 

Für jedes Unterrichtsjahr wird eine Gehaltsstufe gewährt. 

Variante: Die für diesen Beschluss massgebende Gehaltsskala des Kantons Freiburg ist diejenige, welche für das Jahr 202X gültig ist. Der Kirchgemeinderat entscheidet jedes Jahr, ob eine allgemeine Gehaltserhöhung gewährt wird. 
4.	Berücksichtigung früherer Tätigkeiten bei der Gehaltsfestsetzung 
Jahre an in einer öffentlichen obligatorischen Schule oder einer öffentlichen Schule der Sekundarstufe 2 erteiltem Religionsunterricht oder allgemeinem Unterricht werden bei der Festsetzung des Gehaltes, sofern der Beschäftigungsgrad mindestens 10 % betrug, durch die Gewährung von einer Gehaltsstufe je Unterrichtsjahr berücksichtigt, sofern die Person über die für die fragliche Stelle verlangte Ausbildung verfügte. 

Verfügte die Person nicht über die verlangte Ausbildung, werden die Unterrichtsjahre nicht berücksichtigt. Wenn jedoch eine Katechetin oder ein Katechet nach Absolvierung der verlangten Ausbildung neu als Katechetin oder Katechet mit der geforderten Ausbildung eingestuft wird, wird ihr oder ihm die Anzahl Gehaltsstufen gewährt, welche notwendig sind, damit sie oder er dasselbe Gehalt wie vor der Neueinstufung hat, sowie eine weitere Gehaltsstufe. 
5.	Gehaltszahlung 
Das Jahresgehalt wird am Anfang des Schuljahres auf Grundlage der der Katechetin oder dem Katecheten zugewiesenen Lektionen berechnet und in 12 Raten ausbezahlt. Bei einer Änderung der zugewiesenen Lektionen wird es angepasst. Vorübergehende Änderungen werden in dem Monat berücksichtigt, in dem sie vorfallen. 
6.	Auslagenersatz 
Die tatsächlichen, durch die Aufgabenerfüllung verursachten Auslagen werden den Katechetinnen und Katecheten gegen Vorlage von Belegen erstattet. 

Transportkosten werden ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten und des benutzten Verkehrsmittels zu 0.74 Fr./km erstattet. Parkkosten werden zusätzlich erstattet. 

Ziff. 7 und 8 bleiben vorbehalten. 
7.	Pauschale für Fotokopien 
Anstelle der Möglichkeit, Fotokopien im Kirchgemeindehaus zu machen, kann die Katechetin oder der Katechet eine pauschale Entschädigung wählen. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Klassenzuteilung unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Pro Schüler/in und Lektion pro Woche wird eine Fotokopie und je Besuchseinheit im Kindergarten werden 10 Fotokopien pauschal zu 0.10 Fr./Fotokopie entschädigt. Die tatsächlichen Fotokopien werden nicht berücksichtigt. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Die Wahl kann für jedes Schuljahr vor dessen Beginn getroffen werden. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
8.	Pauschale für Fahrten 
Für die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages, zum ersten Arbeitsort und vom letzten dauerhaften Arbeitsort zum Wohnort sowie für die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte wird eine pauschale Entschädigung ausgerichtet. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Die zwischen den zugewiesenen Arbeitsorten zurückzulegenden km werden zu 0.74 Fr./km entschädigt. Für Kindertransporte beträgt der Tarif 1.11 Fr./km. Für die Fahrten zum ersten Arbeitsort und zum Wohnort wird die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem ersten Arbeitsort und zwischen dem Wohnort und dem letzten Arbeitsort berücksichtigt. Dabei wird jeweils die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem Kirchgemeindehaus abgezogen. Ist das Resultat 0 km oder negativ, wird für diese Fahrten keine Entschädigung gewährt. Diese km werden gegebenenfalls zu 0.74 Fr./km entschädigt. Die Parkkosten werden nach der folgenden Formel entschädigt: Parkkosten der ersten ganzen Schulwoche x 38. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
9.	Schlussabstimmungen 
Dieser Beschluss wurde vom Kirchgemeinderat am … genehmigt und tritt am … in Kraft. Durch ihn werden alle anderen Bestimmungen betreffend das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten aufgehoben mit Ausnahme von Ziff. 15 des Reglements über die Anstellungsbedingungen der Katechetinnen und Katecheten und derjenigen, welche in den Verträgen und Pflichtenheften enthalten sind, soweit sie dem vorliegenden Beschluss entsprechen. 



5. Variante E: Vollständige Pauschale, Gehaltsstufen nach Entscheid des Kirchgemeinderates 
1.	Arbeitszeit 
Für eine Vollzeitstelle beträgt die Jahresarbeitszeit der Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Primarschule und Kindergarten 28 Unterrichtseinheiten und auf der Stufe Orientierungsschule 26 Unterrichtseinheiten. 

Eine Unterrichtseinheit entspricht einer Wochenlektion während des Schuljahres (38 Unterrichtswochen). Sie umfasst pauschal den eigentlichen Unterricht, die Anwesenheit vor und nach diesem, die Vorbereitung, die Begleitung der Schülerinnen und Schüler, das Schulleben, die Weiterbildung und alle anderen mit dem Religionsunterricht verbundenen Tätigkeiten (z.B. gemeinsame Teilnahme an Gottesdiensten mit den Schülerinnen und Schülern). Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. 

Eine Besuchseinheit im Kindergarten entspricht 3 Wochenlektionen. 

Die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages und die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte sind Teil der Arbeitszeit. Sie werden für die Berechnung der Arbeitszeit gemäss folgender Formel berücksichtigt: pro Woche zurückzulegende km / 60 km/h x 0,5 = zu berücksichtigende Unterrichtseinheiten. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. Die Fahrten zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort sind nicht Teil der Arbeitszeit. Die zu berücksichtigenden Unterrichtseinheiten werden vor dem Beginn eines jeden Schuljahres berechnet und bleiben ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 
2.	Entlastungseinheiten 
Die Kirchgemeinde gewährt Entlastungslektionen im Umfang von 
-	1 Unterrichtseinheit für Katechetinnen und Katecheten, welche 1 bis 4 Lektionen pro Woche unterrichten, 
-	½ Unterrichtseinheit für Katechetinnen und Katecheten, welche 5 bis 9 Lektionen pro Woche unterrichten. 
Ab 10 Lektionen pro Woche wird keine Entlastung mehr gewährt. 
3.	Gehalt 
Das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten entspricht dem Gehalt (inkl. 13. Monatsgehalt) 

-	der Klasse 14 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Primarschule unterrichtenden nicht ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, 
-	der Klasse 16 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Primarschule und im Kindergarten unterrichtenden ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, sowie für die in der Orientierungsschule unterrichtenden nicht ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten, 
-	der Klasse 18 der Gehaltskala des Kantons Freiburg für die in der Orientierungsschule unterrichtenden ausgebildeten Katechetinnen und Katecheten.

Der Kirchgemeinderat entscheidet jedes Jahr über die Anzahl der Gehaltsstufen, welche gewährt wird. 

Variante: Die für diesen Beschluss massgebende Gehaltsskala des Kantons Freiburg ist diejenige, welche für das Jahr 202X gültig ist. Der Kirchgemeinderat entscheidet jedes Jahr, ob eine allgemeine Gehaltserhöhung gewährt wird. 
4.	Berücksichtigung früherer Tätigkeiten bei der Gehaltsfestsetzung 
Jahre an in einer öffentlichen obligatorischen Schule oder einer öffentlichen Schule der Sekundarstufe 2 erteiltem Religionsunterricht oder allgemeinem Unterricht werden bei der Festsetzung des Gehaltes, sofern der Beschäftigungsgrad mindestens 10 % betrug, durch die Gewährung von einer Gehaltsstufe je Unterrichtsjahr berücksichtigt, sofern die Person über die für die fragliche Stelle verlangte Ausbildung verfügte. Das Gehalt darf aber nicht höher sein, als dasjenige von Personen mit derselben Anzahl Unterrichtsjahren, die diese ausschliesslich im Dienste der Kirchgemeinde absolviert haben. 

Verfügte die Person nicht über die verlangte Ausbildung, werden die Unterrichtsjahre nicht berücksichtigt. Wenn jedoch eine Katechetin oder ein Katechet nach Absolvierung der verlangten Ausbildung neu als Katechetin oder Katechet mit der geforderten Ausbildung eingestuft wird, wird ihr oder ihm die Anzahl Gehaltsstufen gewährt, welche notwendig sind, damit sie oder er dasselbe Gehalt wie vor der Neueinstufung hat, sowie eine weitere Gehaltsstufe. 
5.	Gehaltszahlung 
Das Jahresgehalt wird am Anfang des Schuljahres auf Grundlage der der Katechetin oder dem Katecheten zugewiesenen Lektionen berechnet und in 12 Raten ausbezahlt. Bei einer Änderung der zugewiesenen Lektionen wird es angepasst. Vorübergehende Änderungen werden in dem Monat berücksichtigt, in dem sie vorfallen. 
6.	Auslagenersatz 
Die tatsächlichen, durch die Aufgabenerfüllung verursachten Auslagen werden den Katechetinnen und Katecheten gegen Vorlage von Belegen erstattet. 

Transportkosten werden ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten und des benutzten Verkehrsmittels zu 0.74 Fr./km erstattet. Parkkosten werden zusätzlich erstattet. 

Ziff. 7 und 8 bleiben vorbehalten. 
7.	Pauschale für Fotokopien 
Anstelle der Möglichkeit, Fotokopien im Kirchgemeindehaus zu machen, kann die Katechetin oder der Katechet eine pauschale Entschädigung wählen. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Klassenzuteilung unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern.

Pro Schüler/in und Lektion pro Woche wird eine Fotokopie und je Besuchseinheit im Kindergarten werden 10 Fotokopien pauschal zu 0.10 Fr./Fotokopie entschädigt. Die tatsächlichen Fotokopien werden nicht berücksichtigt. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Die Wahl kann für jedes Schuljahr vor dessen Begin getroffen werden. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
8.	Pauschale für Fahrten 
Für die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages, zum ersten Arbeitsort und vom letzten dauerhaften Arbeitsort zum Wohnort sowie für die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte wird eine pauschale Entschädigung ausgerichtet. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Die zwischen den zugewiesenen Arbeitsorten zurückzulegenden km werden zu 0.74 Fr./km entschädigt. Für Kindertransporte beträgt der Tarif 1.11 Fr./km. Für die Fahrten zum ersten Arbeitsort und zum Wohnort wird die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem ersten Arbeitsort und zwischen dem Wohnort und dem letzten Arbeitsort berücksichtigt. Dabei wird jeweils die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem Kirchgemeindehaus abgezogen. Ist das Resultat 0 km oder negativ, wird für diese Fahrten keine Entschädigung gewährt. Diese km werden gegebenenfalls zu 0.74 Fr./km entschädigt. Die Parkkosten werden nach der folgenden Formel entschädigt: Parkkosten der ersten ganzen Schulwoche x 38. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
9.	Schlussbestimmungen 
Dieser Beschluss wurde vom Kirchgemeinderat am … genehmigt und tritt am … in Kraft. Durch ihn werden alle anderen Bestimmungen betreffend das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten aufgehoben mit Ausnahme von Ziff. 15 des Reglements über die Anstellungsbedingungen der Katechetinnen und Katecheten und derjenigen, welche in den Verträgen und Pflichtenheften enthalten sind, soweit sie dem vorliegenden Reglement entsprechen. 



6. Variante F: Vollständige Pauschale, Gehaltsstaffelung nach Erfahrung 
1.	Arbeitszeit 
Für eine Vollzeitstelle beträgt die Jahresarbeitszeit der Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Primarschule und Kindergarten 28 Unterrichtseinheiten und auf der Stufe Orientierungsschule 26 Unterrichtseinheiten. 

Eine Unterrichtseinheit entspricht einer Wochenlektion während des Schuljahres (38 Unterrichtswochen). Sie umfasst pauschal den eigentlichen Unterricht, die Anwesenheit vor und nach diesem, die Vorbereitung, die Begleitung der Schülerinnen und Schüler, das Schulleben, die Weiterbildung und alle anderen mit dem Religionsunterricht verbundenen Tätigkeiten (z.B. gemeinsame Teilnahme an Gottesdiensten mit den Schülerinnen und Schülern). Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. 

Eine Besuchseinheit im Kindergarten entspricht 3 Wochenlektionen. 

Die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages und die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte sind Teil der Arbeitszeit. Sie werden für die Berechnung der Arbeitszeit gemäss folgender Formel berücksichtigt: pro Woche zurückzulegende km / 60 km/h x 0,5 = zu berücksichtigende Unterrichtseinheiten. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. Die Fahrten zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort sind nicht Teil der Arbeitszeit. Die zu berücksichtigenden Unterrichtseinheiten werden vor dem Beginn eines jeden Schuljahres berechnet und bleiben ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 
2.	Entlastungseinheiten 
Die Kirchgemeinde gewährt Entlastungslektionen im Umfang von 
-	1 Unterrichtseinheit für Katechetinnen und Katecheten, welche 1 bis 4 Lektionen pro Woche unterrichten, 
-	½ Unterrichtseinheit für Katechetinnen und Katecheten, welche 5 bis 9 Lektionen pro Woche unterrichten. 
Ab 10 Lektionen pro Woche wird keine Entlastung mehr gewährt. 
3.	Gehalt 
Das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten beträgt: 

-	CHF 68'948.75 pro Jahr für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Primarschule ohne die geforderte Ausbildung, bzw. CHF 2'462.45 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 64.80 pro Wochenlektion, 
-	CHF 74'412.00 für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Primarschule und Kindergarten mit der geforderten Ausbildung und einer Erfahrung von weniger als 7 Unterrichtsjahren, bzw. CHF 2'657.60 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 69.95 pro Wochenlektion, 
-	CHF 78'262.60 für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Primarschule und Kindergarten mit der geforderten Ausbildung und mit einer Erfahrung von mindestens 7 Unterrichtsjahren, bzw. CHF 2'795.10 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 73.55 pro Wochenlektion, 
-	CHF 84'039.80 für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Primarschule und Kindergarten mit der geforderten Ausbildung und mit einer Erfahrung von mindestens 15 Unterrichtsjahren, bzw. CHF 3'001.40 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 79.00 pro Wochenlektion, 
-	CHF 78'262.60 pro Jahr für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Orientierungsschule ohne die geforderte Ausbildung, bzw. CHF 3'010.10 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 79.20 pro Wochenlektion, 
-	CHF 80'449.85 pro Jahr für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Orientierungsschule mit der geforderten Ausbildung und einer Erfahrung von weniger als 7 Unterrichtsjahren, bzw. CHF 3'094.25 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 81.45 pro Wochenlektion, 
-	CHF 84'523.40 pro Jahr für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Orientierungsschule mit der geforderten Ausbildung und mit einer Erfahrung von mindestens 7 Unterrichtsjahren, bzw. CHF 3'250.90 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 85.55 pro Wochenlektion, 
-	CHF 90'634.05 pro Jahr für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Orientierungsschule mit der geforderten Ausbildung und mit einer Erfahrung von mindestens 15 Unterrichtsjahren, bzw. CHF 3'485.95 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 91.75 pro Wochenlektion. 

Der Kirchgemeinderat entscheidet jedes Jahr, ob eine allgemeine Gehaltserhöhung gewährt wird. Er prüft regelmässig die Frage der Anpassung der Grundprinzipien der Entlöhnung. 

Variante: Das Gehalt wird jedes Jahr im selben Umfang wie das Gehalt des Unterrichtspersonals der obligatorischen Schule des Kantons Freiburg erhöht. Der Kirchgemeinderat prüft regelmässig die Frage der Anpassung der Grundprinzipien der Entlöhnung. 
4.	Berücksichtigung früherer Tätigkeiten bei der Gehaltsfestsetzung 
Jahre an in einer öffentlichen obligatorischen Schule oder einer öffentlichen Schule der Sekundarstufe 2 erteiltem Religionsunterricht oder allgemeinem Unterricht werden bei der Festsetzung des Gehaltes berücksichtigt, sofern der Beschäftigungsgrad mindestens 10 % betrug und die Person über die für die fragliche Stelle verlangte Ausbildung verfügte. Verfügte sie nicht über die verlangte Ausbildung, werden die Unterrichtsjahre nicht berücksichtigt. 
5.	Gehaltszahlung 
Das Jahresgehalt wird am Anfang des Schuljahres auf Grundlage der der Katechetin oder dem Katecheten zugewiesenen Lektionen berechnet und in 12 Raten ausbezahlt. Bei einer Änderung der zugewiesenen Lektionen wird es angepasst. Vorübergehende Änderungen werden in dem Monat berücksichtigt, in dem sie vorfallen. 
6.	Auslagenersatz 
Die tatsächlichen, durch die Aufgabenerfüllung verursachten Auslagen werden den Katechetinnen und Katecheten gegen Vorlage von Belegen erstattet. 

Transportkosten werden ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten und des benutzten Verkehrsmittels zu 0.74 Fr./km erstattet. Parkkosten werden zusätzlich erstattet. 

Ziff. 7 und 8 bleiben vorbehalten. 
7.	Pauschale für Fotokopien 
Anstelle der Möglichkeit, Fotokopien im Kirchgemeindehaus zu machen, kann die Katechetin oder der Katechet eine pauschale Entschädigung wählen. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Klassenzuteilung unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Pro Schüler/in und Lektion pro Woche wird eine Fotokopie und je Besuchseinheit im Kindergarten werden 10 Fotokopien pauschal zu 0.10 Fr./Fotokopie entschädigt. Die tatsächlichen Fotokopien werden nicht berücksichtigt. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Die Wahl kann für jedes Schuljahr vor dessen Begin getroffen werden. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
8.	Pauschale für Fahrten 
Für die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages, zum ersten Arbeitsort und vom letzten dauerhaften Arbeitsort zum Wohnort sowie für die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte wird eine pauschale Entschädigung ausgerichtet. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Die zwischen den zugewiesenen Arbeitsorten zurückzulegenden km werden zu 0.74 Fr./km entschädigt. Für Kindertransporte beträgt der Tarif 1.11 Fr./km. Für die Fahrten zum ersten Arbeitsort und zum Wohnort wird die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem ersten Arbeitsort und zwischen dem Wohnort und dem letzten Arbeitsort berücksichtigt. Dabei wird jeweils die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem Kirchgemeindehaus abgezogen. Ist das Resultat 0 km oder negativ, wird für diese Fahrten keine Entschädigung gewährt. Diese km werden gegebenenfalls zu 0.74 Fr./km entschädigt. Die Parkkosten werden nach der folgenden Formel entschädigt: Parkkosten der ersten ganzen Schulwoche x  38. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
9.	Schlussbestimmungen 
Dieser Beschluss wurde vom Kirchgemeinderat am … genehmigt und tritt am … in Kraft. Durch ihn werden alle anderen Bestimmungen betreffend das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten aufgehoben mit Ausnahme von Ziff. 15 des Reglements über die Anstellungsbedingungen der Katechetinnen und Katecheten und derjenigen, welche in den Verträgen und Pflichtenheften enthalten sind, soweit sie dem vorliegenden Reglement entsprechen. 
7. Variante G: Vollständige Pauschale, Einheitsgehalt 
1.	Arbeitszeit 
Für eine Vollzeitstelle beträgt die Jahresarbeitszeit der Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Primarschule und Kindergarten 28 Unterrichtseinheiten und auf der Stufe Orientierungsschule 26 Unterrichtseinheiten. 

Eine Unterrichtseinheit entspricht einer Wochenlektion während des Schuljahres (38 Unterrichtswochen). Sie umfasst pauschal den eigentlichen Unterricht, die Anwesenheit vor und nach diesem, die Vorbereitung, die Begleitung der Schülerinnen und Schüler, das Schulleben, die Weiterbildung und alle anderen mit dem Religionsunterricht verbundenen Tätigkeiten (z.B. gemeinsame Teilnahme an Gottesdiensten mit den Schülerinnen und Schülern). Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. 

Eine Besuchseinheit im Kindergarten entspricht 3 Wochenlektionen. 

Die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages und die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte sind Teil der Arbeitszeit. Sie werden für die Berechnung der Arbeitszeit gemäss folgender Formel berücksichtigt: pro Woche zurückzulegende km / 60 km/h x 0,5 = zu berücksichtigende Unterrichtseinheiten. Eine Abrechnung über die tatsächlich geleisteten Stunden findet nicht statt. Die Fahrten zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort sind nicht Teil der Arbeitszeit. Die zu berücksichtigenden Unterrichtseinheiten werden vor dem Beginn eines jeden Schuljahres berechnet und bleiben ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 
2.	Entlastungseinheiten 
Die Kirchgemeinde gewährt Entlastungslektionen im Umfang von 
-	1 Unterrichtseinheit für Katechetinnen und Katecheten, welche 1 bis 4 Lektionen pro Woche unterrichten, 
-	½ Unterrichtseinheit für Katechetinnen und Katecheten, welche 5 bis 9 Lektionen pro Woche unterrichten. 
Ab 10 Lektionen pro Woche wird keine Entlastung mehr gewährt. 
3.	Gehalt 
Das Gehalt der Katechtinnen und Katecheten beträgt: 

-	CHF 68'948.75 pro Jahr für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Primarschule ohne die geforderte Ausbildung, bzw. CHF 2'462.45 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 64.80 pro Wochenlektion, 
-	CHF 78'262.60 pro Jahr für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Primarschule und Kindergarten mit der geforderten Ausbildung, bzw. CHF 2'795.10 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 73.55 pro Wochenlektion, 
-	CHF 78'262.60 pro Jahr für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Orientierungsschule ohne die geforderte Ausbildung, bzw. CHF 3'010.10 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 79.20 pro Wochenlektion, 
-	CHF 84'523.40 pro Jahr für eine Vollzeitstelle für Katechetinnen und Katecheten auf der Stufe Orientierungsschule mit der geforderten Ausbildung, bzw. CHF 3'250.90 pro Unterrichtseinheit, oder CHF 85.55 pro Wochenlektion. 

Der Kirchgemeinderat entscheidet jedes Jahr, ob eine allgemeine Gehaltserhöhung gewährt wird. Er prüft regelmässig die Frage der Anpassung der Grundprinzipien der Entlöhnung. 

Variante: Das Gehalt wird jedes Jahr im selben Umfang wie das Gehalt des Unterrichtspersonals der obligatorischen Schule des Kantons Freiburg erhöht. Der Kirchgemeinderat prüft regelmässig die Frage der Anpassung der Grundprinzipien der Entlöhnung. 
4.	Gehaltszahlung 
Das Jahresgehalt wird am Anfang des Schuljahres auf Grundlage der der Katechetin oder dem Katecheten zugewiesenen Lektionen berechnet und in 12 Raten ausbezahlt. Bei einer Änderung der zugewiesenen Lektionen wird es angepasst. Vorübergehende Änderungen werden in dem Monat berücksichtigt, in dem sie vorfallen. 
5.	Auslagenersatz 
Die tatsächlichen, durch die Aufgabenerfüllung verursachten Auslagen werden den Katechetinnen und Katecheten gegen Vorlage von Belegen erstattet. 

Transportkosten werden ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten und des benutzten Verkehrsmittels zu 0.74 Fr./km erstattet. Parkkosten werden zusätzlich erstattet. 

Ziff. 6 und 7 bleiben vorbehalten. 
6.	Pauschale für Fotokopien 
Anstelle der Möglichkeit, Fotokopien im Kirchgemeindehaus zu machen, kann die Katechetin oder der Katechet eine pauschale Entschädigung wählen. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Klassenzuteilung unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Pro Schüler/in und Lektion pro Woche wird eine Fotokopie und je Besuchseinheit im Kindergarten werden 10 Fotokopien pauschal zu 0.10 Fr./Fotokopie entschädigt. Die tatsächlichen Fotokopien werden nicht berücksichtigt. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Die Wahl kann für jedes Schuljahr vor dessen Begin getroffen werden. 

Bei Abwesenheiten wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
7.	Pauschale für Fahrten 
Für die Fahrten zwischen den dauerhaften Arbeitsorten desselben Tages, zum ersten Arbeitsort und vom letzten dauerhaften Arbeitsort zum Wohnort sowie für die durch die Kirchgemeinde genehmigten Kindertransporte wird eine pauschale Entschädigung ausgerichtet. Diese wird zu Beginn des Schuljahres berechnet und bleibt ausser bei dauerhaften Änderungen der Arbeitsorte unverändert. Vertretungen führen nur zu einer Anpassung, wenn sie länger als einen Monat dauern. 

Die zwischen den zugewiesenen Arbeitsorten zurückzulegenden km werden zu 0.74 Fr./km entschädigt. Für Kindertransporte beträgt der Tarif 1.11 Fr./km. Für die Fahrten zum ersten Arbeitsort und zum Wohnort wird die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem ersten Arbeitsort und zwischen dem Wohnort und dem letzten Arbeitsort berücksichtigt. Dabei wird jeweils die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem Kirchgemeindehaus abgezogen. Ist das Resultat 0 km oder negativ, wird für diese Fahrten keine Entschädigung gewährt. Diese km werden gegebenenfalls zu 0.74 Fr./km entschädigt. Die Parkkosten werden nach der folgenden Formel entschädigt: Parkkosten der ersten ganzen Schulwoche x 38. 

Die Entschädigung wird für das gesamte Jahr berechnet und zwölfmal mit dem Gehalt ausgezahlt. 

Bei Abwesenheiten, die mehr als drei Tage dauern, wird der im betreffenden Monat ausbezahlte Teilbetrag der Entschädigung entsprechend der konkreten Tage mit Abwesenheiten reduziert. 
8.	Schlussbestimmungen 
Dieser Beschluss wurde vom Kirchgemeinderat am … genehmigt und tritt am … in Kraft. Durch ihn werden alle anderen Bestimmungen betreffend das Gehalt der Katechetinnen und Katecheten aufgehoben mit Ausnahme von Ziff. 15 des Reglements über die Anstellungsbedingungen der Katechetinnen und Katecheten und derjenigen, welche in den Verträgen und Pflichtenheften enthalten sind, soweit sie dem vorliegenden Reglement entsprechen. 
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